
Kreis-
) für den Kreis Marienburg WesterOh

Erscheint Mittwoch und Sonnabend Abend.

Nr. 74.

LandrätlicheBekanntmachungen
Nr. 1. Marienburg, den 9. September 1905.

Gemäß § 11 Absatz 4 der Anweisung des Bundesrats

zur Bekämpfung der Cholera vom 28. Januar 1904 haben
die Polizeibehördenfür die sicher festgestellten Eholerafälle
Listen nach dem untenstehenden Muster (Anlage 4 der Anw.)
fortlaufend zu führen.

’

Marienburg, den 16. September. mka

Muster fiir choleraverdächtigeErkrankungen zu führen. Die

Ortspolizeibehörden werden ersucht, diefe Listen sofort anzu-

legen und dem Herrn Regierungspräsidenten zu Danzig zu

nächst je eine Abschrift durch meine Hand einzureichen, so-
weit bis jetzt solcheKranheitsfälle vorkommen find.

Von nun an sind dem Herrn Regierungspräsidenten
täglich nur die Veränderungen (Ab- und Zugang, durch
Bestätigung, Nichtbestätigung des Verdachts, Tod) mitzu-

Außer dieser Liste ist auch eine solche nach gleichem teilen. Fehlanzeigen sind zu erstatten.
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Nr. 2.
«

Marienburg, den 12. September 1905. unter die Jagdgenossen nach dem- Verhältnis des Flächen-
Die Jagdverpachtung nach dem neuen Gesetz betreffend die

Verwaltung gemeinschaftlicher Jagdbezirke.
Am 9. August d. Js. ist das Gesetz vom 4. Juli d. Js.

betreffend die Verwaltung genieinfchaftlicher Jagdbezirke —

G. S. S. 271 ff. — in Kraft getreten, mit dessen Inhalt
sich die Herren Gemeindevorsteher vertraut zu machen haben.

Die wesentlichen Neuerungen find folgende:
Die Eigentümer der Grundstückeeines gemeinschaftlichen

Jagdbezirks bilden eine rechtsfähige Jagdgenossenschaft die

von dem Gemeindevorfteher als Jagdvorsteher vertreten wird.

Die bisherige Zuständigkeit des kollegialen Gemeindevor-

ftandes in Jagdangelegenheiten hat aufgehört.
Die Nutzung der Jagd erfolgt in der Regel durch Ver-

pachtung. Ruhen darf die Jagd nur mit Genehmigung des

Kreis-Ausschusses Kommen Wildschäden vor, so darf die

Jagd nicht ruhen, wenn ein Jagdgenosse beim Jagdvor-
steher und eventl.

spruch erhebt.
Die Verpachtung erfolgt durch den Jagdvorsteher. Für

ihre Art (ob freihändig oder öffentlich im Wege des Meist-
gebots) ist das Interesse der Jagdgenossenschaft maßgebend.
Vor der Verpachtung hat der Jagdvorsteher die von ihm
beabsichtigte Art der Verpachtung in ortsüblicher Weise be-

kannt zu machen und die Pachtbedingungen zwei Wochen
öffentlich auszulegen. Ort und Zeit der Auslegung sind
ebenfalls bekannt zu machen. Während der Auslegung können

Einsprüche beim Kreisausfchuß angebracht werden.

Jeder Jagdpachtvertrag ist schriftlich abzuschließen und

wiederum zwei Wochen vom Jagdvorsteher öffentlich aus-

zulegen. Zeit und Ort der Auslegung find bekannt zu

machen; Einsprüche sind während defsen beim Kreisausfchusz
anzubringen

«

Verträge, die gegen diese Vorschriften verstoßen, sind
nichtig·

«

Die Verteilung der Pachtgelder erfolgt nach wie vor

beim Kreis-Ausschuß dagegen Ein-

inhalts der beteiligten Grundstücke auf Grund eines aufzu-
«

stellenden und auszulegenden Verteilungsplanes.
Aufsichtsbehördeüber« die Verwaltung der Jagdbezirke

ist der Landrat, in höhererund letzter Instanz der Regierungs-
Präsident. Beschwerden bei den Aufsichtsbehördensind in

allen Instanzen innerhalb 2 Wochen anzubringen.
Als dasjenige Blatt, durch das Ort und Zeit einer

öffentlichen meiftbietenden Jagdverpachtung bekannt zu
machen sind, bestimme ich hiermit auf Grund des § 4 Abs. 5

des Gesetzes die Marienburger Zeitung.
TeXtabdrülckedes Gesetzes sind in der Halb’schenBuch-

druckerei hierselbst zu haben.
An Formularen nach den neuen Vorschriften für die

Jagdoerpachtung werden ehendaselbst vorrätig gehalten:
a) Bekanntmachung überdie beabsichtigte Art der Jagd-

verpachtung,
b) Bekanntmachung über die Zeit und Ort der meist-

. bietenden Jagdoerpachtung,
(.-.)Bietungsverhandlung über Jagdverpachtung,
d) Oeffentliche Auslegung der Jagdpachtbedingungen,
is) Jagdpachtvertrag,
f) Verteilungsplan und Berechnung der Einnahmen und

Ausgaben aus der Jagdoerpachtung
’

Die Formulare zu a, d und e werden zu jeder Neu-

verpachtung gebraucht, die Formulare zu b und o nur dann,
wenn die Jagd öffentlichmeistbietend verpachtet werden soll.

Der Verteilungsplan, welcher eine Berechnung der Ein-

nahmen und Ausgaben enthalten muß, (Formular f) ist all-

jährlich, spätestens im Monat März aufzustellen und zur

Einsicht der Jagdgenossen 2 Wochen lang öffentlich auszu-

legen. Dies gilt auch für alle nach den alten Vorschriften
abgefchlossenen Jagdverpachtungen.

«

Die nach dem 9. August d. Js. abgeschlossenen Jagd-
pachtverträge sind mir, soweit dies noch- nicht geschehen fein
sollte, sofort zur Einsichtnahme einzureichen.



Nr. 3. Zur Vereinsachung des Schreibwerks werden

die Ortspolizeibehörden hierdurch angewiesen, die Urschrift
der Unsall-ilntersuchungsoerhandlungen (G. U. V. G. § 66,
L. U. V. G. § 73, B. U. V. G. § 37) an die Vorstände
der beteiligten Berufsgenossenschaften oder die beteiligten
Sektionsvorstände oder die Ausführungsbehördenzu über-

senden. Die Berufsgenossenschaften haben sich verpflichtet
und die in Frage kommenden Ausführungsbehördensind
angewiesen, die Untersuchungsverhandlungen ordnungsmäßig
aufzubewahren und den Ortspolizeibehördenauf Erfordern
zum Gebrauche herauszugeben

Die See-Berufsgenossenschaft bleibt von dieser Regelung
ausgeschlossen Bei dieser Gelegenheit wollen wSie die Orts-

polizeibehörden an eine sorgfältige Vornahme der Unfall-
untersuchung und an eine leserliche Niederschrift erinnern.

Berlin W. 66, den 6. Juli 1905. -

Der Minister für Landwirt- Der Minister für Handel-
schaft, Domänen u. Forsten «

und Gewerbe.

I.A. Wesener. J.A. Neumann.

Der Minister des Innern·

I. V. von Bischoffshausen.
An die Herren Regierungspräsidenten.

Marienburg, den 12. September 1905.

Vorstehender Erlaß wird den Ortspolizeibehördendes

Kreises hierdurch zur Beachtung mitgeteilt.

Nr. 4. Marienburg, den 13. September 1905.

Am 1. Oktober d. Js. wird

Jahre 1901 aus Staats- und Provinzial-Mitteln gewährten

Rotstandsdarlehn fällig.
Die Ortsbehörden des Kreises werden hiermit aufge-

fordert, die sälligen Beträge nach den dort vorhandenen
Verzeichnissen von den Darlehnsnehmern einzufordern und

an die Kreis-Kommunal-Kasse einzusenden. ,

Dabei sind die Namen der Schuldner und die Höhe
der einzelnen Beträge genau anzugeben.

·

Sollten einzelne Darlehnsnehmer verzogen sein, so ist
ihr jetziger Wohnort hierher anzuzeigen.

Nr. 5. Marienburg, den 14. September 1905.,
Es ist kisirzlichein Fall vorgekommen, daß ein auswärts

in einem anderen Kreise beschäftigterErntearbeiter in seinem
Heimatsort zurückgekehrtalsbald unter Choleraverdacht ge-

storben ist-.
Da« es von höchsterWichtigkeit zur Bekämpfung der

Cholera ist, daß die Behörde des Ortes, von wo ein Cholera-
verdächtiger zugereist ist, sogleich die erforderlichen Ermitte-

lungen iiber die Herkunft derz« spikheitanstellen, so ersuche
ich die Ortspolizeibehörden in En vorgenannter Art mich
sofort telegraphisch von der S. Je in Kenntnis zu setzen.

Nr. 6. Strafgesetzliche Bestimmung -

zur Sicherung der Telegraphenanlagen im Deutschen Reich.
§ 317. Wer vorsätzlichund rechtswidrig den Betrieb

einer zu öffentlichen Zwecken dienenden Telegraphenanlage
dadurch verhindert oder gefährdet, daß er Teile oder Zu-
behörungenderselben beschädigt, oder Veränderungen daran

die dritte Rate der im.

154 —

vornimmt, wird mit Gefängnis von einem Monat bis zu
drei Jahren bestraft.
§ 318. Wer fahrlässigerweise durch eine der vorbe-

zeichneten Handlungen den Betrieb einer zu öffentlichen
Zwecken dienenden Telegraphenanlage verhindert oder ge-

fährdet, wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit

Geldstrafe bis zu neunhundert Mark bestraft.
Die Polizeibehörden pp. werden ersucht, bei der Ver-

folgung von Verstößen gegen diese Bestimmungen mitzuwirken
Danzig, den 14. August 1s905.

Kaiserliche Ober-Postdirektion.
Aliarienburgden 7. September 1905.

Vorstehende Bekanntmachung wird hierdurch zur öffent-
lichen Kenntniß gebracht.

Nr. 7. Marienburg, den 6. Septemben 1905.
Der Eigentümer Johann Kock in Stobbendorf ist zum

Amtsdiener für den Amtsbezirk Petershagen ernannt, be-

stätigt und Vereidigt worden.

Nr. 8. Marienburg, den 6. September 1905y
Der Hofbesitzer Gustav Enß in Sandhos ist für die

Gemeinde Sandhof zum Gemeindevorsteher gewählt und

von mir bestätigt worden.
«

Bekauntntachungen anderer Behörden
Nr. 1. Hierdurch bringe ich die erfolgte Ernennung
des Lehrers Kroll in Ließau zum Standesbeamten für den

Standesamtsbezirk Ließau im Kreise Marienburg anstelle
des Gemeindevorstehers Neumann daselbst zur öffentlichen
Kenntnis.

Danzig, den 28. August 1905, .

, Der Ober-Präsident

Nr. 2. Der Melker Johann Groschinski hat den

Dienst beim Hofbesitzer Schwichtenberg in Schönau ohne
Grund verlassen. Es wird gewarnt, denselben in Arbeit
zu nehmen.

Die Polizeiorgane werden ersucht, im Betretungsfalle
den Aufenthalt des Genannten hier mitzuteilen
Schönau, den 13. September 1905.

Der Amtsvorsteher.

Nr. 3. Eine grauwollene braun und weiß gestreifte
Pferdedecke ist auf dem Wege zwischen Niedau und Lindenau

gefunden. Der sich ausweisende Eigentümer kann die Decke

beim Herrn Claaßen in Niedau in Empfang nehmen.
Lindenau, den 12. September 1905. »

Der Amtsvorsteher.

Nr. 4. Wegen konstatierten Rotlaufs unter den

Schweinen des Mühlenpächters Czels in Gr. Montau wird

hiermit iiber das Gehöft desselben die Sperre verhängt.
Kunzendorf, den 13· September 1905. -

Der Amtsvorsteher.

Druck von O. Halb, Marienburg.


